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Eine unglaubliche Schweinerei

Unser Verkäufer Markus hat einen schwer zu be-
greifenden Schicksalsschlag erlebt. Anfangs der
neunziger Jahre trat er eine Erbschaft von rund 1,8
Mio. Franken an.  Da er selber in finanziellen Be-
langen sehr unerfahren war, vertraute er das Kapi-
tal, zu dem auch Grundeigentum gehörte, seinem
guten Bekannten G. zur Verwaltung an, der in Wil
SG drei Treuhandfirmen betrieb.
Dieser „gute Freund“ schlug nun 1998 vor, das treu-
händerische Verhältnis in einen Darlehensvertrag
zu überführen. Der unerfahrene Markus ging dar-
auf ein, ohne dass ihm bewusst wurde, was diese
Änderung bedeutete.
Bei einem Darlehensvertrag entfällt die für anver-
trautes Geld als üblich geltende Sorgfaltspflicht.
Hinzu kam ein für derartige Summen ungewöhn-
lich tiefer Zinssatz von 3%. Schon hier wurde Mar-
kus also übers Ohr gehauen. Aber es kam noch
übler...
Als Kreditnehmerin in diesem Vertrag erschien
eine juristische Person, die eine von G.’s drei
Treuhandfirmen. Gehaftet wurde also nur mit
dem Gesellschaftsvermögen. Einzig ein Akti-
enpaket der Firma wurde Markus als Sicher-
heit angeboten. Dieses Paket ist wertlos, da
die Firma nicht an der Börse kotiert ist und die
Aktien daher nicht gehandelt werden können.
Auch wurden Markus keine aus dem ihm zu-
geordneten Aktienpaket abzuleitende Mitspra-
cherechte oder dergleichen zugestanden. Im
März 1999 kamen zwei weitere Darlehensver-
träge über insgesamt etwa 40’000 Franken
dazu, welche zum leicht höheren Zinssatz von
5%, bzw. 7% abgeschlossen wurden.
Davon wurden bis Juli 1999 von G. fünf Raten
à 613.90 CHF an Markus zurückbezahlt. Dies
ist das einzige Geld, das er je zurückerhalten
hat. Und zwar weil der „gute Freund“ G. nach
Einstellung der Zahlungen nicht mehr auffind-
bar war, weder in seinen Firmen in Wil, noch
an seinem damaligen Wohnort Wallenwil TG.
Im Jahr 2000 liess er vielmehr zwei seiner drei
Firmen Konkurs gehen, darunter auch die Kre-
ditnehmerin. Was mit der dritten Firma geschah
ist unbekannt.

In Luft aufgelöst
Als der Wiler Konkursbeamte zur Konkurser-
öffnung die Büros aufschliessen liess, stiess er
auf leere Räume, aus denen offensichtlich alles
Aktenmaterial sorgfältig entfernt worden war. G.
war nicht anzutreffen. Der Konkurs konnte also
weder rechtmässig durchgeführt, noch die Konkurs-
masse festgestellt werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass G. grosse Finanzbeträge und Mobiliar
beiseite geschafft und somit dem Zugriff durch die
Gläubiger entzogen hat.
Was konnte Markus tun? Hilfe suchend wandte er
sich an ein ihm bekanntes Steuerberatungsbüro in
St.Gallen, welches sich anerbot, unentgeltlich eine
Strafanzeige für Markus gegen G. abzufassen und
im Oktober 2000 einzureichen.
Zuhanden des zuständigen Untersuchungsrichter-
amts des Bezirks Gossau wurde eine Zugriffsmög-

lichkeit auf G. aufgezeigt. Dieser nahm als geschie-
dener Vater das Besuchsrecht bei seinen Kindern
wahr und es konnte eruiert werden, wann er das
nächste Mal bei seiner Ex-Frau auftauchen würde.
Nur Nebenbei sei hier erwähnt, dass G. seinen
Alimentenverpflichtungen gegenüber seinen Kindern
nicht nachgekommen ist. Die Unterlassung der
Unterhaltspflicht ist ebenfalls strafbar.

Was unternimmt die Justiz?
Der sorgfältig abgefassten Strafanzeige, welche dem
TAXI vorliegt, wurden etliche Beweise gegen G.,
sowie Hinweise auf mögliche Zeugen beigefügt,
weiteres Material wurde den Untersuchungsbe-
hörden zur Ergänzung angeboten.
Die Behörden sahen sich nicht einmal veranlasst,
den Eingang der Strafanzeige zu bestätigen. Sie

liessen absolut nichts von sich hören, die Anzeige
wurde schlicht ignoriert.
Nach fast zwei Jahren, im Juli 2002, entschloss sich
Markus, bei der vorgesetzten Behörde, dem kanto-
nalen Untersuchungsamt St. Gallen nach zu haken,
da ihm bekannt war, dass gegen G. nichts unter-
nommen worden war, weder eine Einvernahme,
noch eine Durchsuchung, noch sonst was. Selbst-
redend wurde auch Markus nicht einmal als Zeuge
zur Sache befragt.
Markus hatte sein gesamtes Vermögen verloren und
war seit fast drei Jahren praktisch mittellos. Ihm
wurde von Frau lic. iur. Ursula Brasey, ihres Zei-
chens Staatsanwältin mit besonderen Aufgaben am
kantonalen Untersuchungsamt, beschieden, mit der

Nichteintretensverfügung vom Mai 2001 sei die
Angelegenheit erledigt. Keine weitere Begründung
- nichts!
Da der Steuerberater aus St.Gallen, der Markus in
Sachen Strafanzeige geholfen hatte, selber nicht
Anwalt ist, wird ihm laut kantonalem Anwaltsgesetz
kein Einsichtsrecht in die Untersuchungsakten ge-
währt. Ohne finanzielle Ressourcen war es Markus
nicht möglich, weitere Schritte zu unternehmen.

Mit Füssen getreten
Nach dem Erlebten ist Markus’ Vertrauen in unsern
Rechtsstaat schwer erschüttert. Er hat die Hoffnung
ziemlich aufgegeben, sein Vermögen jemals wie-
der zu erlangen und lebt nun als „Sozialfall“ in
Örlikon, von wo er fast jeden Tag seine oft beschwer-
liche TAXI-Verkaufstour startet.

Es ist erschreckend
festzustellen, wie oft in
der Schweiz das in der
Bundesverfassung ver-
briefte Recht auf
Gleichbehandlung vor
dem Gesetz mit Füssen
getreten wird. Straf-
rechtlich unerfahrene
Opfer wie Markus S.
werden oft überhaupt
nicht ernstgenommen
und gelangen nicht zu
einem fairen Verfah-
ren. Stossend in die-
sem Fall ist vor allem,
dass es für Markus um
sein gesamtes Vermö-
gen ging.
Vom Anfang der
neunziger Jahre bis
1998 hatte die Vermö-
gensverwaltung durch
G. zu keinen Klagen
Anlass gegeben. Es
gab für Markus also
keinen Grund  miss-
trauisch zu werden.
EinE Untersuchungs-
richterIn hätte nach
Durchsicht der Akten
zur Strafanzeige um-

gehend feststellen müssen, dass Markus einem Be-
trüger zum Opfer gefallen war. Betrug ist ein Offizial-
delikt und von Amts wegen zu verfolgen. Im übri-
gen wurde hier der zentrale Grundsatz im Straf-
recht verletzt, dass im Zweifel bei mutmasslichen
Straftaten der Richter über Schuld oder Unschuld
entscheiden soll.

Persilschein für einen Kriminellen
Im Fall von Markus wurde jedoch der Fall ohne jede
Untersuchungshandlung beendet, bevor die Ermitt-
lungen eigentlich eröffnet wurden! Immerhin ging
es nicht um einen Bagatellfall, sondern um einen
Schaden von 1.8 Mio. Franken! Wo das Geld ge-
blieben ist, ist eine bis heute ungeklärte Frage. Ohne

Immer wieder kommen der TTTTTAXIAXIAXIAXIAXI-Redaktion Fälle von Menschen zu Ohren, die
von den Behörden ungerechtfertigt geplagt, ungerecht behandelt, oder wie im
vorliegenden Fall überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden.  Unser
Strassenverkäufer Markus S. bat uns, seine Geschichte publik zu machen.

Dominic Schaufelberger
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Fair für Mensch und Umwelt
ds. Die Pioniere des Fairen Handels in der Schweiz - Weltläden, Hilfswerke und die Import-
genossenschaft OS3 - haben 1997 einen Schritt vorwärts gewagt und vertreiben unter dem
Namen claro fair trade AG Produkte, die in jeder Hinsicht appetitlich sind. Weil Herstellung,
Herkunft und Zusammensetzung offen dargelegt werden. Weil für ProduzentInnen-Gruppen
aus benachteiligten Regionen Märkte geöffnet werden und so unzähligen Menschen eine
wirtschaftliche Besserstellung und mehr Selbstbestimmung ermöglicht werden.

Millionen von Menschen arbeiten in den Entwick-
lungsländern für einen Hungerlohn oft unter ernied-
rigenden Bedingungen. Für den Verkauf ihrer Pro-
dukte sind sie abhängig von Zwischenhändlern und
Gläubigern.
Die reichen Staaten im Norden der Erde kaufen gern
billige Rohstoffe aus armen Ländern. Und im Süden
können die Menschen mit den Erträgen aus diesem
Handel immer weniger kaufen. Gleichzeitig erschwe-
ren die Industrieländer den Import hochwertiger
Produkte aus den gleichen Regionen.
Die UNCTAD (Organisation für Handel und Entwick-
lung der UNO) schätzt, dass die Entwicklungsländer
bis zu 60 Milliarden US-Dollars pro Jahr mehr Ex-
porteinnahmen erzielen könnten, wenn die reichen
Länder ihre diskriminierenden Massnahmen aufhe-
ben würden. Ein Betrag, der ziemlich genau den 54,4
Milliarden Dollar entspricht, welche 1993 von den
OECD-Ländern für die Entwicklungshilfe ausgege-
ben wurden.
Im Mittelpunkt der Weltladenbewegung stand zu-
erst das politische Engagement für eine gerechtere
Weltwirtschaftsordnung. 1973 begannen die „Bana-
nenfrauen“ aus Frauenfeld ihre Informationsarbeit
mit der provokativen Frage: „Warum ist eine Bana-
ne billiger als ein Apfel?“ Ab 1975 wurden Verkaufs-
aktionen mit dem Ujamaa-Kaffee aus Tansania or-
ganisiert, um sich gegen die Almosenmentalität der
Entwicklungshilfe zu wehren.
1977 startete die „Jute statt Plastik“-Kampagne, die
auf populäre Art ökologische und entwicklungs-
politische Zusammenhänge aufzeigte. Noch im glei-
chen Jahr gründeten hierzulande verschiedene Hilfs-
werke gemeinsam die Import- und Informations-
genossenschaft OS3 (Abk. für Organisation Schweiz
3. Welt).
Seither hat sich der Faire Handel dank der Grass-
roots-Arbeit Tausender von Freiwilligen - mehrheit-
lich Frauen - immer weiter verbreitet. Vor der Grün-
dung der claro fair trade AG 1997 gab es in der
ganzen Schweiz rund 300 Weltläden.

Erfahrungen aus 20 Jahren Fairem Handel
Die claro fair trade AG ging 1997 durch Umwand-
lung der Genossenschaft zu einer Aktiengesellschaft
aus der OS3 hervor. Hier sind die Erfahrungen aus
20 Jahren Fairem Handel gebündelt. Im August 2001
gab es 1287 AktionärInnen: 130 claro Weltläden,
1099 Privatpersonen, 30 Kirchgemeinden, 22 Fir-
men und Vereine, Brot für Alle, Caritas, Fastenopfer,
Swissaid, Erklärung von Bern, Oikokredit, Christli-
cher Friedensdienst cfd, Ecosolidar, Schweizerisches
Arbeiterhilfswerk SAH, Verein Weltläden Region Bern,
Verein Weltläden Nordwestschweiz, Regionalverein
Fair Trade Südostschweiz, Association Romande des
Magasins du Monde, Associazione Botteghe del
Mondo.

Das Produkte-Angebot
Nicht nur die 130 claro-Läden, auch viele Bio-, Oeko-
und Quartierläden führen Produkte aus dem claro-
Sortiment. Dazu gehören viele verschiedene Sorten
von Kaffee, Tee, Honig, Schokoladen und Gewür-
zen, aber auch Grundnahrungsmittel wie Getreide

und Teigwaren oder Süssigkeiten vom
Nussaufstrich bis zu Dörrfrüchten. Weiter gibt es
Seifen und Naturkosmetika, Wasch- und Putz-
mittel, Hygienepapiere, Recyclingschnüre, sowie
ökologische Büro- und Pa-peterie-Artikel.
Das besondere Handwerksangebot bietet Spielzeug,
Musikinstrumente, Schmuck und trendige Mode.
(Der Text bis hierhin wurde grösstenteils aus der
claro-Broschüre „Das Konsumweiterdenken“ über-
nommen.)

„Kritische Würdigung“
Unseres Erachtens ist die Fair Trade Idee ein nötiger
Schritt in Richtung einer gerechteren Welt. Zumal
es äusserst wichtig ist, der globalisierten Ausbeu-
tung eine starke soziale Globalisierung entgegen zu
setzen, um uns als AnbieterInnen von Arbeitskraft
weltweit nicht spalten zu lassen. Dass solche Spal-
tungstendenzen immer wieder aufkeimen, zeigt sich
momentan zum Beispiel an der Debatte um die Frei-
zügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der
EU. Gewerkschaften und Linke tun sich schwer, eine
internationalistische, solidarische Sicht der Dinge zu
vertreten, im Wissen, dass in dieser nicht sehr rosi-
gen Zeit jede materielle Einbusse für die einzelnen
Haushalte problematisch sein kann.
Wichtig scheint uns aber die Nachhaltigkeit, die beim
Fair Trade eine zentrale Rolle spielt. Wie bei vielen
solchen Ideen (zum Beispiel bei der Tobinsteuer, über
die im Asian Dub Foundation-Interview in TAXI 25
gesprochen wurde) lässt sich natürlich kritisieren,
dass dies nur Pfläschterli-Politik, kosmetische Re-
formen seien, die das Grundübel, das kapitalistische
Wirtschaftssystem an sich, nicht in Frage stellen - ja
sogar „erträglicher“ machen.
Die Praxis zeigt aber, dass sich für die direkt betrof-
fenen ProduzentInnen in den Trikontländern eine
reale Verbesserung ihrer unmittelbaren Lebenssitua-
tion ergibt. Die Menschen hier und dort lernen, sich
solidarisch zu verhalten und sich zu organisieren.
Dies schafft Raum und Rückhalt für sich entwickeln-
de Widerstandsbewegungen, die dann durchaus
politisch etwas ins Rollen bringen können.
Sozialforen wie Porto Alegre schaffen eine Basis, wo
die Vernetzung vorangetrieben und gemeinsame
Strategien entworfen werden können.
Auch wird weltweit das Bewusstsein für die groben
Ausbeutungsverhältnisse geschärft. OpelarbeiterIn-
nen in Rüsselsheim sehen sich plötzlich mit ähnli-
chen Problemkonstellationen konfrontiert, wie
MinenarbeiterInnen in Südafrika, um nur ein mögli-
ches Beispiel anzuführen.
Quer in der Landschaft liegen die claro-Läden aller-
dings im Hinblick auf die zurzeit heftig geforderte
Senkung des Preisniveaus bei Konsumgütern in der
Schweiz. Dass sich nur bessergestellte Haushalte
die Fair Trade Produkte überhaupt leisten können,
ist ein Dilemma, dessen sich die InitiantInnen schon
lange bewusst sind. Dieses Problem zu lösen ist al-
lerdings eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei
der wir alle beizutragen aufgefordert sind.
Das claro-Projekt insgesamt hinterlässt einen ehrli-
chen, engagierten Eindruck und wird von uns mehr-
heitlich positiv gewertet.

Strafuntersuchung ist jedoch schon jetzt eines klar,
irgend jemand – mutmasslich G. – wird sich über
den fetten Geldsegen freuen und das mit faktischer
Billigung der Strafbehörden, die ihm mit der Nicht-
eintretensverfügung einen strafrechtlichen Persil-
schein ausgestellt hat.  Sich ohne jede Begründung
aus der Verantwortung zu stehlen, ist eine unglaub-
liche Schweinerei, ein weiterer Justizskandal in der
ach so demokratischen Schweiz.
Überdies nachdenklich stimmt auch die Tatsache,
dass einmal mehr das alte Bild der Ungerechtigkeit
bestätigt wird: Die Kleinen hängt man, die Grossen
lässt man laufen. Die Meisten von uns haben schon
erfahren, wie hartnäckig sich die Justizbehörden
zum Beispiel beim Eintreiben von Ordnungsbussen
und dergleichen gebärden. Da erstaunt es schon,
wie grosszügig bei offenkundig Kriminellen wie G.
beide Augen zugedrückt werden. Über die Hinter-
gründe eines solchen Verhaltens kann nur speku-
liert werden. Ob da Faulheit, Angst vor lokalpoli-
tischen Komplikationen oder gar Korruption im Spie-
le sind, können wir so nicht herausfinden. Was wir
können und tun werden ist, immer wieder den Fin-
ger auf derlei Vorfälle zu halten und versuchen, mit
den Betroffenen einen Ausweg zu finden.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eine Idee ha-
ben, wie Markus weitergeholfen werden könnte,
oder Sie ihm einen finanziellen Zustupf zukommen
lassen möchten, wenden Sie sich doch bitte telefo-
nisch, schriftlich, oder per E-Mail an die TAXI-Redak-
tion (Adresse siehe Seite 2, im Impressum).

Inserat


